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Zitat von o0Julia0o

Schon klar, aber wenn sie einen schon ablehnen, dann wollen sie einen nicht haben.
Dann zwingt man sich ihnen auf über die Öffnungsklausel und ist dann plötzlich ihr
bester Freund? Kann ich mir nicht vorstellen.

Also alle anderen Versicherungen kündigen mich dann eine Woche nach der Aufnahme
durch die Öffnungsklausel.

Sag mal Julia, woher nimmst du eigentlich deine Rechtsauffassung? Die Klausel "Der
Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht" sagt doch genau das aus, was
gewünscht wird. Während bei vielen anderen Verträgen im Zivilrecht (z.B. bei Arbeitsverträgen)
ein ordentliches und ein außerordentliches Kündigungsrecht existiert, wird hier (freiwillig)
seitens der Versicherung darauf verzichtet. Das bedeutet konkret das, was bereits weiter oben
beschrieben wurde:

1) Die PKV kann eben nicht von sich aus den Vertrag kündigen, weil ihr gerade danach ist
2) Eine Kündigung kann ausschließlich (!) als außerordentliche Kündigung ausgesprochen
werden...diese ist an besondere Bedinungen geknüpft, z.B. arglistige Täuschung bei der Angabe
von Vorerkrankungen.

Wie du auf "Also alle anderen Versicherungen kündigen mich dann eine Woche nach der
Aufnahme durch die Öffnungsklausel." und "Somit darf der Versicherer den Versicherten
einfach kündigen." kommst, ist mir ein absolutes Rätsel.
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